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BUNDESMINISTERIUM FtlR FINANZEN 
GZ. FS-II0/8-III/9/88/Zrl 

An den 
Präsidenten des 
Nationalrates 

Wie n 

Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Finanzstrafgesetz geändert wird; 
Begutachtung. 

DVR: 0000078 
Himmelpfortgasse 4-8 
Postfach 2 
A-I015 Wien 

Das Bundesministerium für Finanzen beehrt sich, die bei­

liegenden Exemplare eines an die begutachtungsberechtigten 

Stellen versendeten Entwurfes des Bundesgesetzes, mit dem das 

Finanzstrafgesetz geändert wird, zu übermitteln. Es wurde er­

sucht, die gutächtlichen Äußerungen so bald wie möglich, 

spätestens aber bis 15. April 1988 abzugeben. 

Für die Richtigkeit 

der~igUng: 

28. März 1988 

Für den Bundesminister: 

Dr. Wais 
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25. März 1988 

E n t w u r f 

Bundesgesetz .....•• , mit dem das Finanzstrafgesetz 

geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Finanzstrafgesetz, BGBl.Nr. 129/1958, zuletzt geändert 

durch die Kundmachung BGBl.Nr. 109/1988, wird wie folgt geändert: 

1. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Abs.2 lit.a lautet: 

Ha) die Sachen, hinsichtlich derer das Finanzvergehen 

begangen wurde, samt Umschließungen;" 

b) Dem Abs.4 wird angefügt: 

"FUr solche Monopolgegenstände, Wertzeichen, Be­

förderungsmittel und Behältnisse ist Abs.6 nicht anzu­

wenden. 

c) Abs.6 lautet: 

"(6) StUnde der Verfall zu dem den Täter treffenden Vor­

wurf, zur Bedeutung der Tat oder zu dem aus ihr erzielten 

oder erstrebten Vorteil in einem auffallenden 

Mißverhältnis, so ist vom Verfall abzusehen; an dessen 

Stelle tritt nach Maßgabe des § 19 die Strafe des 

Verfallsersatzes. 

d) Der bisherige Abs.6 erhält die Bezeichnung "(7)". 
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2. Die Uberschrift vor § 19 lautet: 

"Strafe des Wertersatzes; Strafe des Verfallsersatzes". 

3. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) Die Abs.4 bis 6 lauten: 

"(4) Der Wertersatz ist allen Personen, die als Täter, andere 

an der Tat Beteiligte oder Hehler (§ 37 Abs.1 und § 46 Abs.1) 

Finanzvergehen hinsichtlich der dem Verfall unterliegenden Gegen­

stände begangen haben, anteilsmäßig aufzuerlegen. 

(5) Stünde die Auferlegung des vollen Wertersatzes zu dem 

den Täter treffenden Vorwurf, zur Bedeutung der Tat oder zu dem 

aus ihr erzielten oder erstrebten Vorteil in einem auffallenden 

Mißverhältnis,so ist von seiner Auferlegung ganz oder teilweise 

abzusehen; hiebei ist auf die Grundsätze der Strafbemessung 

Bedacht zu nehmen. 

(6) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes über den 

Wertersatz gelten dem Sinne nach auch für den Verfallsersatz 

(§ 17 Abs. 6) . " 

b) Der bisherige Abs.5 erhält die Bezeichnung "(7)". 

4. Im § 33 Abs.6 entfällt der zweite Satz. 

5. Im § 37 Abs.2 lautet der letzte Satz: 

"Auf Verfall ist nach Maßgabe des § 17 zu erkennen." 

6. Im § 38 Abs.1 lautet der letzte Halbsatz: 
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"Der Verfall umfaßt auch die Beförderungsmittel im Sinne 

des § 17 Abs.2 lit.c Z 4, bei einer Hinterziehung von 

Verbrauchsteuern (Branntweinaufschlag) auch die übrigen im 

§ 17 Abs.2 lit.c angeführten Gegenstände. 11 

7. Im § 42 Abs.2 lautet der letzte Satz: 

"Auf Verfall ist nach Maßgabe des § 17 zu erkennen." 

8. § 44 Abs.3 lautet: 

"(3) Auf Verfall ist nach Maßgabe des § 17 zu erkennen." 

9. Im § 46 Abs.2 lautet der letzte Satz: 

"Auf Verfall ist nach Maßgabe des § 17 zu erkennen. 1I 

Artikel 11 

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. August 1988 in Kraft. 

Artikel 111 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind der Bundes­

minister für Finanzen und der Bundesminister für Justiz ent­

sprechend ihrem Wirkungsbereich betraut. 

-3 
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Vorblatt 

Problem: 

Der Verfassungsgerichtshof hat die den Verfall von Tatgegen­

ständen bestimmter Finanzvergehen regelnde Bestimmung des § 17 

Abs.2 lit.a Finanzstrafgesetz wegen Verletzung des sich aus dem 

Gleichheitssatz ergebenden Sachlichkeitsgebotes aufgehoben. 

Ziel: 

Schaffung einer neuen verfassungskonformen Verfallsbestimmung. 

Lösung: 

Beseitigung der Verfallsstrafe in Härtefällen durch Einfügung 

einer allgemeinen Unverhältnismtißigkeitsklausel; Einführung der 

Möglichkeit, auch von der Strafe des Wertersatzes ganz oder 

teilweise abzusehen. 

Kosten: 

Eine aufwendigere Verfahrensführung und zusätzliche Rechtsmittel­

verfahren ergeben einen Mehraufwand, welcher jedoch nicht 

quantifizierbar ist. Die Erlöse aus der Verwertung verfallener 

Gegenstände werden eine Minderung erfahren. 

4 
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E r 1 ä u t e run gen 

Allgemeiner Teil 

Das Finanzstrafgesetz sieht bei einzelnen, ausschließlich 

vorsätzlich begangenen Finanzvergehen - insbesondere beim 

Schmuggel, bei der Hinterziehung von Eingangsabgaben und bei 

Monopolvergehen - neben den sonst angedrohten Strafen (Geld­

strafe, Freiheitsstrafe) die Strafe des Verfalls vor. 

Mit Erkenntnis vom 14.12.1983, G 34/83, dem ein in dieser 

krassen Weise nur sehr selten eintretender Sachverhalt zugrunde­

lag, hat der Verfassungsgerichtshof den § 17 Abs.2 lit.a Finanz­

strafgesetz, der den Verfall der Tatgegenstände behandelt, wegen 

Verstoßes gegen das Gleichheitsgebot aufgehoben. Er hat in diesem 

Erkenntnis zwar das Institut der Strafe des Verfalls an sich 

nicht in Frage gestellt: die Einrichtung des Verfalls gehöre zum 

Standard europtiischer Rechtsordnungen und habe vielfach auch 

sichernden Charakter. Der Verfassungsgerichtshof hat aber ausge­

sprochen, daß eine Verfallsregelung, welche als absolute Straf­

drohung unabhängig vom Grad des Verschuldens und unabhängig von 

der Höhe des durch das Finanzvergehen bewirkten Schadens vorge­

sehen ist, die Möglichkeit eines exzessiven Mißverhältnisses 

zwischen dem Wert der dem Verfall unterliegenden Sache einerseits 

und der Schadenshöhe andererseits mitumfaßt und daher gleich­

heitswidrig ist. 

Mit Bundesgesetz vom 18. Oktober 1984, BGB1. 532/1984, wurde 

§ 17 Abs.2 lit.a Finanzstrafgesetz dahin neu gefaßt, daß eine 

Bestimmung, mit welcher Fälle eines exzessiven Wertmißverhält­

nisses ausgeschlossen werden sollten ,.aufgenommen wurde: die 

Sachen, hinsichtlich welcher das Finanzvergehen begangen wurde, 

sollten nur dann dem Verfall unterliegen, wenn - vereinfacht 

ausgedrückt - der durch das Finanzvergehen herbeigeführte oder 

angestrebte Schaden mindestens ein Zehntel des Wertes des vom 

Verfall bedrohten Tatgegenstandes ausmacht. 
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Mit Erkenntnis vom 14.12.1987, G 114/87 u.a., hat der Ver­

fassungsgerichtshof auch diese neugefaßte Bestimmung wegen Ver­

letzung des Gleichheitsgebotes aufgehoben. Er bekräftigte seine 

im Erkenntnis vom 14.12.1983 geäußerte Ansicht, daß gegen den 

Verfall, einer - obligatorisch zu verhängenden - Strafe mit viel­

fach auch sicherndem Charakter, an sich verfassungsrechtlich 

nichts einzuwenden und auch einzusehen ist, wenn etwa beim 

Schmuggel in der Regel (schon aus Gründen der General- und 

Spezialprävention) sehr strenge, das Eigentum belastende Strafen 

vorgesehen werden, wie solche auch zum Standard anderer 

europäischer Rechtsordnungen gehören, daß aber auch in diesen 

Fällen die Strafe des Verfalls in einem angemessenen Verhältnis 

zum Grad des Verschuldens und zur Höhe des Schadens stehen müsse. 

Die neugefaßte Bestimmung des § 17 Abs.2 lit.a Finanzstrafgesetz 

räume aber nicht das eigentliche Bedenken des Gerichtshofes aus, 

daß schwere Strafen - wie der Verfall - im angemessenen Verhält­

nis zu den Umständen des Einzelfalles stehen müssen. Beim (neuen) 

§ 17 Abs.2 lit.a Finanzstrafgesetz seien - schon im Hinblick 

darauf, daß die Zehntelregelung bei den derzeitigen Steuersätzen 

den Schmuggel (und nach Ansicht des Verfassungsgerichtshofes auch 

die Eingangsabgabenhinterziehung, was allerdings nicht zutrifft) 

stets umfasse - Fälle denkbar, in denen die vorgesehene Verfalls­

strafe unverhältnismäßig streng sei; es könne nicht davon ausge­

gangen werden, daß es sich hiebe i um allenfalls vernachläßigbare 

atypische Einzelfälle handle. Auch die geltende Verfallsregelung 

des § 17 Abs.2 lit.a Finanzstrafgesetz lasse daher die erforder­

liche Flexibilität vermissen. 

Der Verfassungsgerichtshof hat daher den § 17 Abs.2 lit.a 

Finanzstrafgesetz in der Fassung des Bundesgesetzes vom 

18.10.1984 aufgehoben; die Aufhebung tritt mit Ablauf des 

31. Juli 1988 in Kraft. 

Der Rechtsansicht des Verfassungsgerichtshofes soll auf 

folgende Weise entsprochen werden: 

6 
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- Die Neuregelung soll nicht auf die Regelung des unmittelbar von 

der Aufhebung betroffenen § 17 Abs.2 lit.a Finanzstrafgesetz 

(Verfall der Tatgegenstände) beschränkt sein; sie soll vielmehr 

alle im Gesetz vorgesehenen Fälle des Verfalls umfassen. 

Die gesetzliche Festlegung eines bestimmten Mindestverhält­

nisses zwischen dem Wert des Verfallsgegenstandes und dem 

Schadensbetrag ("Zehntelregelung") soll entfallen. 

- Der Verfall soll weiterhin bei schwerwiegenden vorsätzlichen 

Finanzvergehen - schon aus Gründen der vom Verfassungsgerichts­

hof hervorgehobenen General- und Spezialprävention - als Strafe 

beibehalten werden und die Regel bleiben. Stünde aber der Ver­

fall zu dem den Täter treffenden Vorwurf, zur Bedeutung der Tat 

oder zu dem aus ihr erzielten oder erstrebten Vorteil 1n einem 

auffallenden Mißverhältnis, so ist von ihm abzusehen; an seine 

Stelle soll die Strafe des Verfallsersatzes treten, von welcher 

wieder nach der (neuen) Regelung beim Wertersatz (dessen Be­

stimmungen sinngemäß auch für den Verfallsersatz gelten) in den 

Fällen eines auffallenden Mißverhältnisses ganz oder teilweise 

abzusehen ist. 

- Gegenstände, die nicht Tatgegenstände sind (§ 17 Abs.2 lit.c 

Z 1 bis 3 Finanzstrafgesetz) , sollen - wie derzeit schon die 

zur Tatbegehung verwendeten Beförderungsmittel - nur dann dem 

Verfall unterliegen, wenn das Finanzvergehen gewerbsmäßig, 

(§ 38 Abs.l lit.a Finanzstrafgesetz) begangen wurde. 

- Auch von der Strafe des Wertersatzes (§ 19 Finanzstrafgesetz) 

soll künftig, wenn sie zur Tat oder zu dem den Täter treffenden 

Vorwurf in einem auffallenden Mißverhältnis steht, ganz oder 

teilweise abzusehen sein. 
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Besonderer Teil: 

Zu Z 1 (§ 17): 

Zu lit.a: 

Der § 17 Abs.2 lit.a wird dahin geändert, daß die in ihm 

bisher enthaltene Bestimmung, welche das Vorliegen eines 

exzessiven Mißverhältnisses zwischen dem Wert der dem Verfall 

unterliegenden Sache einerseits und der Schadenshöhe andererseits 

auf jene Fälle einschränkt, bei welchem der durch das Finanzver­

gehen bewirkte Schaden mindestens ein Zehntel des Wertes des 

Tatgegenstandes ausmacht, ersatzlos entfallen soll. Dies be­

deutet, daß künftig auch Tatgegenstände, deren Wert weniger als 

das Zehnfache des bewirkten Schadens beträgt, nach der im neuen 

Abs.6 des § 17 getroffenen Regelung vorn Verfall ausgenommen sein 

können. 

Eine weitere Änderung des § 17 Abs.2 lit.a besteht darin, daß 

die geltende Regelung, wonach in den Fällen, nach welchen wegen 

eines Wertmißverhältnisses nicht auf Verfall zu erkennen ist, das 

Höchstmaß der für das Finanzvergehen angedrohten Geldstrafe um 

die Hälfte überschritten werden kann, durch die Regelung ersetzt 

wird, daß in allen Fällen (somit nicht nur bei Tatgegenständen) , 

in welchen die Verfallsstrafe im auffallenden Mißverhältnis zur 

Tat oder zu dem den Täter treffenden Vorwurf steht (Abs. 6). auf 

die Strafe des Verfallsersatzes (Hinweis auf die neuen Abs.5 und 

6 des § 19) zu erkennen ist. Von dieser Strafe kann allerdings -

wie beim Wertersatz, von dessen Auferlegung künftig bei Vorliegen 

eines auffallenden Mißverhältnisses abzusehen ist - ganz oder 

teilweise abgesehen werden (Hinweis auf die Ausführungen zu Z 3). 

Zu lit.b: 

Der § 17 Abs.4 bestimmt, daß Monopolgegenstände, zur Wieder­

verwendung bestimmte Wertzeichen sowie Behältnisse und Be­

förderungsmittel mit besonderen Vorrichtungen (Geheimverstecken), 

welche nicht entfernt werden können, dem Verfall ohne Rücksicht 
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darauf unterliegen, wem sie gehören. Durch diese Bestimmung wird 

der sichernde Charakter des Verfalls solcher Gegenstände, wie er 

auch vom Verfassungsgerichtshof im Erkenntnis vom 14.12.1987 

anerkannt wird, hervorgehoben. Der Verfall entspricht bei diesen 

Gegenständen der Einrichtung der Einziehung im Sinne des 

§ 26 StGB. Handelt es sich um derartige Gegenstände, so soll 

keine Prüfung der Verhältnismäßigkeit im Sinne des neuen Abs.6 

anzustellen und, sofern nicht seine Unvollziehbarkeit (§ 19 Abs.1 

lit.a) feststeht, stets auf Verfall zu erkennen sein; eine Ver­

fallsersatzstrafe kommt demnach nicht in Betracht. 

Zu lit.c: 

Die hier getroffene Regelung stellt das Kernstück der Neu­

ordnung des Verfalls dar. Mit ihr soll die vom Verfassungsge­

richtshof geforderte Flexibilität dieser Strafe verwirklicht 

werden. Kriterium dafür, daß - zwingend - vom Verfall abzusehen 

ist, ist das Vorliegen eines auffallenden Mißverhältnisses 

zwischen der Strafe des Verfalls einerseits und dem den Täter 

treffenden Vorwurf, der Bedeutung der Tat und des aus ihr er­

zielten oder erstrebten Vorteils andererseits. Der Wortlaut 

dieser Bestimmung wurde dem § 13 Abs.3 Suchtgiftgesetz nachge­

bildet, sodaß zu seiner Auslegung auch die zu dieser Bestimmung 

bestehende Judikatur herangezogen werden kann. 

Der Verfall ist eine Strafe, durch welche der Eigentümer 

einer Sache deren Eigentum verliert; mit dem Eigentum ist aber 

nicht nur der bloße Geldwert der Sache, sondern auch ein all­

fälliger ideeller Wert verbunden. Diesen Werten sollen drei Ge­

sichtspunkte gegenübergestellt werden, welche mit "oder" ver­

knüpft sind. Ergibt sich aus der Gegenüberstellung aller oder 

eines Teiles dieser Gesichtspunkte ein auffallendes Mißverhält­

nis, so ist vom Verfall abzusehen. 

Der den Täter treffende Vorwurf umfaßt den von der Straf­

rechtslehre geprägten Begriff der Schuld. So werden Umstände, die 

einem Schuldausschließungsgrund, aber auch einem Rechtfertigungs­

grund nahekommen, ein auffallendes Mißverhältnis zur Verfalls­

strafe begründen können. Auch der Begriff "Bedeutung der Tat" hat 
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sein Vorbild im Suchtgiftgesetz (§ 13 Abs.3). Die Bedeutung der 

Tat wird vor allem nach dem Schadensbetrag (strafbestimmenden 

Wertbetrag) des begangenen Finanzvergehens zu beurteilen sein. 

Wenn auch eine feste Grenze (Zehntelregelung), bei deren über­

schreiten jedenfalls auf Verfall zu erkennen ist, nicht mehr 

vorgesehen sein soll, so wird doch beim Schmuggel - also bei der 

vorsätzlichen Nichtstellung einer eingangsabgabepflichtigen Ware 

und der damit in der Folge eintretenden Verkürzung aller auf die 

Ware entfallenden Eingangsabgaben - in der Regel kein solches 

Verhältnis zwischen dem Wert des Tatgegenstandes und des be­

wirkten bzw. erstrebten Schadensbetrages vorliegen, das als Miß­

verhältnis angesehen werden kann. Entsprechendes wird für jene 

Fälle der Abgabenhinterziehung gelten, bei welchen die erzielte 

oder angestrebte Verkürzung betragsmäßig etwa jener entspricht, 

die üblicherweise beim Schmuggel gegeben ist. 

Unter dem aus der Tat erzielten oder erstrebten vorteil ist 

derjenige zu verstehen, der dem Täter tatsächlich zugekommen ist 

oder - im Falle des Versuchs - bei der Vollendung des Finanzver­

gehens zugekommen wäre. Der Begriff "erzielter oder erstrebter 

Vorteil" wurde aus dem § 20a Abs.2 Z 2 StGB (idF. BGB1. 605/1987) 

übernommen. 

Liegt ein solches auffallendes Mißverhältnis zwischen dem 

Verfall und einem der drei angeführten Gesichtspunkte vor, so ist 

zwingend vom Verfall abzusehen; an Stelle dieser Strafe soll aber 

die Strafe des Verfallsersatzes treten, für welche wieder sinnge­

mäß alle Bestimmungen des Finanzstrafgesetzes gelten sollen, die 

materiell oder formell den Wertersatz zum Gegenstand haben (Hin­

weis auf die Erläuterungen zu Z 3). 

Zu lit.d: 

Der geltende Abs.6 soll unverändert als Abs.7 in Geltung 

bleiben. 

Zu Z 2: 

40 
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Durch die Anfügung der Wortfolge "Strafe des Verfallser­

satzes" an den bisherigen Wortlaut der Uberschrift soll zum Aus­

druck kommen, daß der mit dem Abs.6 des § 17 eingeführten Ver­

fallsersatzstrafe eigene Bedeutung zukommt. 

Zu Z 3 (§ 19): 

Zu lit.a: 

Der bisher im Abs.4 im Zusammenhang mit der anteilsmäßigen 

Auferlegung des Wertersatzes auf mehrere Personen enthaltene 

Hinweis auf die Grundsätze der Strafbemessung wurde - mit Wirkung 

auch für die Fälle, in welchen nicht der gesamte Wertersatz in 

Höhe des gemeinen Wertes des Gegenstandes auferlegt wird - in den 

neuen Abs.5 übernommen. 

Die Höhe des Wertersatzes entspricht dem gemeinen Wert der 

dem Verfall unterliegenden Gegenstände (§ 17 Abs.3). Wie die 

Strafe des Verfalls ist auch die Strafe des Wertersatzes nicht 

flexibel. Auch hier sind demnach Fälle denkbar, bei welchen die 

Strafe nicht in einem angemessenen Verhältnis zu den Umständen 

des Einzelfalles steht. Wie beim Verfall soll daher dann, wenn 

die Auferlegung des vollen Wertersatzes zu dem den Täter 

treffenden Vorwurf, zur Bedeutung der Tat oder zu dem aus ihr 

erzielten oder erstrebten Vorteil in einem auffallenden Mißver­

hältnis stünde, von seiner Auferlegung ganz oder teilweise abzu­

sehen sein. Ob von der Auferlegung des Wertersatzes ganz oder 

teilweise abgesehen wird, soll sich nach den Grundsätzen der 

Strafbemessung (§ 23) richten (Abs.5). 

Im neuen Abs.6 soll eine Regelung getroffen werden, die es 

in Verbindung mit dem neuen § 17 Abs.6 erlaubt, statt der starren 

Verfallsregelung eine flexible, den Umständen des Einzelfalles 

entsprechende Strafe auszusprechen. Tritt nach § 17 Abs.6 an die 

Stelle des Verfalls die Strafe des Verfallsersatzes, so gelten 

die im F'inanzstrafgesetz vorgesehenen Bestimmungen über den Wert­

ersatz sinngemäß auch für den Verfallsersatz. Dies bedeutet vor 

allem, daß auch von der Strafe des Verfallsersatzes, wenn 

zwischen ihr einerseits und dem den Täter treffenden Vorwurf, der 
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Bedeutung der Tat und dem aus ihr erzielten oder erstrebten Vor­

teil andererseits ein auffallendes Mißverhältnis besteht, unter 

Bedachtnahme auf die Grundsätze der Strafbemessung ganz oder 

teilweise abgesehen werden kann. Neben den Bestimmungen des § 19 

Abs.3 und 5 sind aber auch die Regelungen in den §§ 20, 21, 23, 

24, 26, 28, 29, 32, 122, 138, 140, 149, 171, 172, 173, 179, 207a, 

215, 225, 230, 233, 238 und 242 sinngemäß für den Verfa1lsersatz 

anzuwenden. 

Zu lit.b: 

Der bisherige Abs.6 soll unverändert als Abs.7 in Geltung 

bleiben. 

Zu Z 4 (§ 33 Abs.6): 

Rohstoffe, Hilfsstoffe, Halbfabrikate, Geräte und Vor­

richtungen und - bei Hinterziehung des Branntweinaufschlages -

Branntweinerzeugnisse unterlagen bisher dem Verfall, wenn die 

Abgabenhinterziehung Verbrauchsteuern betraf. Der Verfall soll 

auf die Fälle der Begehung unter erschwerenden Umständen (§ 38) 

beschränkt werden. 

Zu Z 5 (§ 37 Abs.2): 

Die bisher dem Verfall unterliegenden Branntweinerzeugnisse 

sollen nur mehr bei der Begehung unter erschwerenden Umständen 

(§ 38) verfallsbedroht sein. Liegen solche erschwerenden Umstände 

nicht vor, unterliegt nur der in den Branntweinerzeugnissen ent­

haltene Branntwein (als Tatgegenstand) dem Verfall. 

Zu Z 6 (§ 38 Abs.1): 

Die bisher nur für den Verfall der im § 17 Abs.2 1it.c Z 4 

angeführten Beförderungsmittel geforderte Qualifikation der ge­

werbsmäßigen, bandenmäßigen oder bewaffneten Begehung soll für 

den Verfall aller in § 17 Abs.2 lit.c genannten Gegenstände 

gleichermaßen gelten; fehlt es an dieser Qualifikation, so unter­

liegen diese Gegenstände nicht dem Verfall. 

Zu Z 7 (§ 42 Abs.2): 
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Die bisher verfallsbedrohten Branntweinerzeugnisse sollen bei 

der Hinterziehung von Einnahmen des Branntweinmonopoles nicht 

mehr dem Verfall unterliegen. Nur der in ihnen enthaltene Brannt­

wein, hinsichtlich dessen das Finanzvergehen ~egangen worden ist, 

unterliegt als Tatgegenstand dem Verfall nach § 17 Abs.2 lit.a. 

Zu Z 8 (§ 44 Abs.3): 

Rohstoffe, Hilfsstoffe, Halbfabrikate, Geräte und Vor­

richtungen sollen bei diesem Tatbestand nicht dem Verfall unter­

liegen. Hinsichtlich der Branntweinerzeugnisse Hinweis auf die 

Erläuterungen zu Z 7 (§ 42 Abs.2). 

Zu Z 9 (§ 46 Abs.2): 

Hinweis auf die Erläuterung zu Z 7 (§ 42 Abs.2). 

Zu Artikel 11: 

Der Termin des Inkrafttretens ist durch den vom Verfassungs­

gerichtshof für das Außerkrafttreten der geltenden Verfallshe­

stimmung gesetzen Termin (31. Juli 1988) vorgegeben. 

Zu Artikel III: 

Dieser Artikel enthält die übliche Vollzugsklausel. 

13 
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bisherige Fassung 

S t ra f e dei Ver fall s. 

§ 17. 

(1) Auf die Strafe des Verfalls darf nur in den im 11. Hauptstück diesel Ab­
schJlittes vorgesehenen Fällen erkannt werden. 

(2) Dem Verfall unterliegen: 

a) die Sachen, hinsichtlich derer das Finanzvergehen begangen wurde, 
samt Umschließungen, el lei denn, der auf die Sache entfallende 
strafbestimmende Wertbetrag (§ 53 Abs. 1 Iit. b) beträgt weniger als 
ein Zehntel der für seine Ermittlung maßgebenden Bemessungsgrund. 
lage (§ 5 des Umsatzsteuergesetzes 1972) oder in Ermangelung einer 
solchen des gemeinen Wertes der Sache; Ist demnach nicht auf Ver. 
fall zu erkennen, so kann das Höchltmaß der für das Finanzvergehen 
angedrohten Geldstrafe um die Hälfte überschritten werden; . 

b) die zur Begehung des Finanzvergehens benützten Beförderunglmlttel 
und Behältnisse, wie Koffer, Taschen u. dgl., wenn diese Gegenstinde 
mit besonderen Vorrichtungen versehen waren, welche die Begehung 
dei FInanzvergehens erleichtert heben; 

c) soweit dies Im 11. Hauptstück dieses Abschnittes besonderl vorge­
sehen Ist, 

1. die Geräte und Vorrichtungen, die zur Erzeugung der In IIt. a er. 
wähnten Sachen bestimmt gewesen oder benütz1 worden lind, 

2. die Rohstoffe, Hilfsstoffe und Halbfabrikate, die zur Erzeugung der 
in Ut. a erwähnten Sachen bestimmt gewesen lind, samt Umschlie. 
ßungen, , 

3. die im Inland hergestellten Erzeugnisse aus Branntwein (BrMnt. 
weinerzeugnisse), hinsichtlich dessen das Finanzvergehen begangen 
wurde, samt Umschließungen, 

4. die zur Begehung des Finanzvergehens benütz1en Beförderung.­
mittel, wenn In ihnen Gegenstände des Finanzvergehens an Stellen 
verborgen waren, die für die Verwahrung üblicherwelse nicht be­
stimmt sind, oder wenn das betreffende Finanzvergehen wegen 
der Beschaffenheit der beförderten Sachen ohne Benützung von 
Beförderungsmitteln nicht hätte begangen werden können. 

Beförderungsmittel, die dem allgemeinen Verkehr dienen und unabhin­
gig von den Weisungen des Fahrgaltel oder Benützers verkehren, unterlle. 
gen nicht dem Verfall. 

(3) Die im Abs. 2 genannten Gegenstände lind für verfallen zu .rldiren. 
wenn sie zur Zeit der Entscheidung Im Eigentum oder Mitelgentum des Ti­
ters oder eines anderen an der Tat Beteiligten Itehen. Welsen andere P .... 
sonen ihr Eigentum an den Gegenständen nach, so Ist auf Verfall nur dann 
zu erkennen, wenn diesen Personen vorzuwerfen Ist, daß Ile 

a) zumlndelt In auffallender Sorgloligkelt dazu beigetragen heben, daß 
mit dielen Gegenständen das Flnanzvergehen begangen wurde, oder 

b) beim Erwerb der Gegenstände die deren Verfall begründenden Um­
ltände kannten oder aus auffanender Sorglosigkeit nicht kannten. 

vorgeschlagene Fassung 

S t ra f e dei Ver fall s. 

§ 17. 

(f) Auf die Strafe des Verfalls darf nur In den Im 11. HauptstOck dielei Ab­
schllittes vorgesehenen Fällen erkannt werden. 

,2) Dem Verfall unterliegen: 

a) die Sachen, hinsichtlich derer das Finanzvergehen 

begangen wurde, samt Umschließungen; 

b) die zur Begehung des FInanzvergehens benütz1en Beförderungsmittel 
und Behältnilse, wie Koffer, Taschen u. dgl., wenn diele Gegenslinde 
mit besonderen Vorrichtungen versehen waren, welche die Begehung 
des FInanzvergehens erleichtert haben; 

c) soweit dies Im 11. Hauptstück dieses Abschnittes besonders vo~ 
sehen Ist, 

1. die Geräte und Vorrichtungen, die zur Erzeugung der In IIt. a .r· 
wAhnten Sachen bestimmt gewesen oder benütz1 worden sind, 

2. die Rohstoffe, Hilfsstoffe und Halbfabrikate, die zur Erzeugung der 
In IIt. a erwähnten Sachen bestimmt gewesen sind, semt Umschlle- I 

Bungen, 
3. die Im Inland hergestellten Erzeugnisse aus Branntwein (Brannt· 

weinerzeugntsse). hinsichtlich deslen das Ftnanzvergehen begangen 
wurde, semt Umschließungen, 

4. die zur Begehung des Finanzvergehens benützten Bef6rderungs­
mittel, wenn In Ihnen Gegenstände des Flnanzvergehenl an Stellen 
verborgen waren, die für die Verwahrung üblIcherweis. nicht be­
stimmt sind, oder wenn das betreffende FInanzvergehen wegen 
der Beschaffenheit der beförderten Sachen ohne Benützung von 
Beförderunglmitteln nicht hitte begangen werden können. 

Ief6rderunglmlttel, die dem allgemeinen Verkehr dienen und unabhln­
glg von den Weisungen des Fahrgastes oder Benützers verkehren, unterlie­
gen nicht dem Verfall. 

(3) Die im Abs. 2 genannten Gegenltände lind für verfallen zu .rldl,.... 
wenn Ile zur Zeit der Entscheidung Im Eigentum oder MIteigentum des Ti­
ters oder eines anderen an der Tat Beteiligten ltehen. Welsen andere P .... 
sonen Ihr Eigentum an den Gegenslinden nach. 10 Ist auf Verfall nur dann 
zu erkennen. wenn dielen Personen vorzuwerfen Ilt, daß 11. 

a) zumlndelt In auffallender Sorglollgkelt dazu beigetragen haben. daß 
mit dielen Gegenständen das FInanzvergehen begangen wurde, oder 

b) ~Im Erwerb der Gegenstinde die deren Verfall begründenden Um­
ltAnde kannten oder aus auffall.nder Sorglosigkeit nicht kannten. 
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bisherige Fassung 

Hlebel genügt es, wenn der Vorwurf zwar nicht den Eigentümer des Ge· 
genstands. aber eine Person trifft, die für den Eigentümer über den Gegen· 

stand verfügen kann. 

(4) Monopolgegenstände (Branntwein, Salz, Gegenstände des Tabekmono­
pols) und die zur Wiederverwendung bestimmten Wertzeichen (§ 39 Abs. 2) 
unterliegen dem Verfall ohne Rücksicht darauf, wem sie gehören. Dies gilt 
auch für Behältnisse und BeH> -lerungsmittel der im Abs. 2 Ut. b bezeichne­
ten Art, es sei denn, daß deren Eigentümer nicht an der Tat beteiligt war, 
Ihn auch sonst kein Vorwurf Im Sinne des Abs. 3 trifft und die besonderen 
Vorrichtungen vor der Entscheidung entfernt werden können; die Kosten ha· 
ben der Täter und die anderen an der Tat Beteiligten zu ersetzen. -

(5) Wird auf Verfall erkannt, so sind nachgewiesene Pfandrechte oder 
Zurück be haltungs rechte dritter Personen an den für verfallen e"'dArten Ge­
genstAnden anzuerkennen, wenn diese Personen kein Vorwurf Im Sinne des 

Abs. 3 trifft. 

(6) Das Eigentum an den für verfallen erkiArten Gegenständen geht mit 
der Rechtskraft der Entscheidung auf den Bund über; Rechte dritter Perso­
nen erlöschen, sofern sie nicht gemäß Abs. 5 anerkannt wurden. 

vorgeschlagene Fassung 

HIebei genügt es, wenn der Vorwurf zwer nicht den Eigentümer del Ge. 
genstands. aber eine Person trifft, die für den Eigentümer Ober den Gegen. 
stand verfügen kenn. 

(4). Monopolgegenstände (Branntwein, Salz, GegenstAnde deI Tabekmono­
pols) und die zur WIederverwendung bestimmten Wertzeichen (§ 39 Abs. 2) 
unterliegen dem Verfall ohne Rücksicht darauf, wem sie gehören. Olel gilt 
auch für Behältnisse und Beförderungsmittel der im AbI. 2 IIt. b bezeichne­
ten Art, es sei denn. daß deren Eigentümer nicht an der Tat beteiligt war, 
Ihn auch sonst kein Vorwurf Im Sinne des AbI. 3 trifft und die besonderen 
Vorrichtungen vor der Entscheidung entfernt werden können; die Kosten ha­
ben der Täter und die anderen an der Tat Beteiligten zu erletzen. 

FUr solrhe Monopolgeqenst~nde, Wertzeichen, Re­

f~rderungsmiltel und Beh~ltnisse ist Abs.6 nicht anzu­
wenden. 

(S) Wird auf Verfall erkannt, so sind nachgewiesene Pfandrechte oder 
Zurückbehllitungsrechte dritter Personen an den fOr verfallen erkllrten Ge­
genstlnden anzuerkennen. wenn diese Personen kein Vorwurf Im Sinne des 
Abs. 3 trifft. 

(6) StUnde der Verfall zu dem den Täter treffenden Vor­
wurf, zur Bedeutung der Tat oder zu dem aus ihr erzielten 
oder erstrebten Vorteil in einem auffallenden 

Mißverhältnis, so ist vom Verfall abzusehen; an dessen 

Stelle tritt nach Maßgabe de; § 19 die Strafe des 
Verfallsersatzes. 

(1) Das Eigentum an den für verfallen erkllrten Gegenltänden geht mit 
der Rechtskraft der Entscheidung auf den Bund Ober; Rechte dritter Perso­
nen erlöschen. sofern sie nicht gemäß Abs. 5 anerkannt wurden. 

I 
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bisherige Fassung 

Strafe des Wertersatzes. 

• 19. 

(1) Statt auf Verfall Ist auf die Strafe des Werteraatzes zu erkennen, wenn 

a) Im Zeitpunkt der Entscheidung feststeht. daß der Verfall unvollzlehbar 
wäre, 

b) auf Verfall nur deshalb nicht erkannt wird, weil dal EIgentumsrecht 
eIner anderen Person berücksichtigt wird. 

(2) Neben dem Verfall Ist auf Wertersatz zu erkennen, wenn Im Zeitpunkt 
der Entscheidung noch nicht feststeht, ob der Verfall vollziehbar sein wird, 
oder wenn Rechte dritter Personen (§ 17 Abs. 5) anerkannt werden. 

(3) Die Höhe des Wertersatzes entspricht dem gemeinen Wert, den die 
dem Verfall unterliegenden Gegensllnde Im Zeitpunkt der Begehung dei 
FInanzvergehens hatten; Iit dieser Zeitpunkt nicht feststellber, 10 Ist der 
Zeitpunkt der Aufdeckung des FInanzvergehens maßgebend. Soweit der Wert 
nicht ermittelt werden kenn, Ist auf Zahlung eines dem vennutllchen Wert 
entsprechenden Wertersatzes zu erkennen. Werden Rechte dritter Personen 
Im Sinne des § 17 Abs. 5 enerkannt, so Ist der Wemrsatz In der H&he der 
anerkannten Forderung auszusprechen; er darf aber nur mit dem Betrag ein­
gefordert werden. der zur Befriedigung der anerkannten Forderung aus dem 
Verwertungserlös aufgewendet wird. 

(4) Der Wertersatz ist allen Personen. die als Titer, andere an der Tat 
Beteiligte oder Hehler (§ 37 Abs. 1 und 1.46 Abs. 1) FInanzvergehen hinsicht· 
IIch der dem Verfall unterliegenden Gegenstlnde begangen haben, unter Be­
dechtnahme auf die Grundsätze der Strafbemessung (I 23) antellsmlßlg auf· 

zuerlegen. 

(5) Der Wertersatz fließt dem Bund zu. 

vorgeschlagene Fassung 

'Strafe des Wertersatzes; Strafe des Verfallsersatzes 

• 19 . 

(1) Statt auf Verfall Ist auf die Strafe des Werteraatzes zu erkennen. wenn 

a) Im Zeitpunkt der Entscheidung feststeht, daß der Verfall unvollzlehbar 
wire, 

b) auf Verfall nur delhalb nicht erkannt wird, weil das EIgentumsrecht 
einer anderen Person berücksichtigt wird. 

(2) Neben dem Verfall Ist auf Wertersatz zu erkennen, wenn Im Zeitpunkt 
der Entscheidung noch nicht feststeht, ob der Verfall volIziehber lein wird. 
oder wenn Rechte drItter Personen (I 17 Abi. 5) anerkannt werden. 

(3) DIe Höhe des Wertersatzel entlprlcht dem gemeInen Wert. den die 
dem Verfall unterliegenden Gegenltlnde Im ZeItpunkt der Begehung del 
FInanzvergehens hatten; Ist dleler Zeitpunkt nicht feststellbar. so Ist der 
Zeitpunkt der Aufdeckung des FInanzvergehens maßgebend. Soweit der Wert 
nIcht ermittelt werden kann, Ist auf Zahlung eines dem vennutllchen Wert 
entsprechenden Wertersatzes zu erkennen. Werden Rechte drItter Personen 
Im Sinne des 1 17 Abs. 5 anerkennt, so Ist der Wemrsatz In der H&he der 
anerkannten Forderung auszusprechen; er darf aber nur mIt dem Betrag ein­
gefordert werden, der zur Befriedigung der anerkannten Forderung aus dem 
Verwertungserlös aufgewendet wird. 

(4) Der Wertersatz ist allen Personen, die als T~ter, andere 

an der Tat Beteiligte oder Hehler (§ 37 Abs.l und § 46 Ahs.l) 

Finanzvergehen hinsichtlich der dem Verfall unterliegenden Geqen­

stände begangen haben, anteilsmRßig aufzuerlegen. 

(5) StUnde die Auferlegung des vollen Wertersatzes zu dem 

den T~ter treffenden Vorwurf, zur Bedeutung der Tat oder zu dem 

aus ihr erzielten oder erstrebten Vorteil in einem auffallenden 

Mißverhältnis,so ist von seiner Auferlegunq ganz oder teilweise 

abzusehen; hiebei ist auf die r,runds~tze der Strafbemessung 

Bedacht zu nehmen. 

(6) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes über den 

Wertersatz gelten dem Sinne nach auch für den Verfallscrsatz 

(§ 17 Abs.6). 

(1) Der Wertersatz fließt dem Bund zu. 

~ 
~ 

121/M
E

 X
V

II. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
17 von 23

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



bisherige Fassung 
A b gab e n hin t • rz I • h u n g. 

133. 
(1) O.r Abgabenhinterziehung macht .Ich .chuldlg, wer vorsItzlIch unt.r 

Verl.tzung einer abgaben rechtlichen Anzelg., Offenlegungs- oder Wahrheits­
pflicht eine Abgabenverkürzung bewirkt. 

(2) Der AbgebenhlnterzJehung macht sich w.lt.r. schuldig, wer voraltzllch 

a) unter Verletzung der Verpflichtung zur Abgabe von dem § 21 des Um­
aatzsteuerge.etze. 1972 .nt.prech.nden Voranmeldungen .Ine Verkür· 
zung von Vorauszahlungen an Umsatzst.u.r oder 

b) unter Verletzung der Verpflichtung zur Führung von dem § 76 des Ein­
kommenateuerge .. tze. 1972 entsprechenden Lohnkonten eine VerkOr­
zung von Lohn.teuer oder Ol.n.tgeberbeltrlgen zum Ausglelch.fonds 
für FamIlIenbeihIlfen 

bewirkt und eile. nicht nur für möglich, sondem für gewl8 hllt. 

(3) Eine Abgabenverkürzung nach Abs. 1 oder 2 Ist bewirkt, 

a) wenn Abgaben, die besch.ldmlBlg f.stzusetz.n sind, zu niedrig oder 
Infolge Unleenntnls der Abgabenbehfirde von der Entstehung das Ab­
gabenanspruches nicht Innerhalb eines Jahres .., dem Ende cler ge­
.etzllchen Erklärungsfrl.t (Anmeldefrist, Anz.lg.frlst) festg ••• tzt wur­
den, 

b) wenn Abgaben, die selbst zu berechnen sind, ganz oder teilweise nicht 
entrichtet (abgeführt) wurden, 

e) wenn Abgabengutachrlften, die bncheldmlBlg testzu.eben sind, zu Un­
recht oder zu hoch festges.tzt wurden" 

d) wenn AbgabengutschrIften, die nicht bescheldmlBlg festzusetzen sind, 
zu Unrecht oder zu hoch gelt.nd gemacht wurden, 

e) wenn eine Abgabe zu Unrecht erstattet oder vergUtet oder eine außer· 
gewöhnliche Belastung zu Unrecht abgegolten wurde, oder 

f) w.nn auf einen Abgabenanspruch zu Unrecht ganz oder teIlweI.. ver­
zichtet oder eine Abgabenschuldlgk.lt zu Unrecht ganz oder tellw.l .. 
nachge .. hen wurde. 

(4) O.r AbgebenhinterzIehung macht sich f.rner schuldig, wer voraltzllch 
eine AbgabenverkOrzung dadurch bewirkt, cIaB er Sach.n, fOr die eine AtJg. 
benbegünstJgung gewihrt wurde, zu einem ander.n als J.nem Zweck verwen­
det, der für die Abgabenbegünstigung zur Bedingung gemecht war, und .s 
unterlißt. dies dem Finanzamt vor der anderweltlg.n Verwendung anzuz.lg.n. 

(5) 01. Abgabenhinterziehung wird mit .Iner Geld.traf. bI. zum Zw.lt. 
chen des Verkürzungsbetrages (der ungerechtfertlgt.n AbgabengutschrIft) ge­
ahndet. Neben der Geldstrafe Ist nach Maßgabe d •• § 15 auf Frelhelt •• trafe 
bis zu einem Jahr zu erkenn.n. 

(6) Betrifft die Abgabenhinterziehung eine Verbrauchst.u.r (Branntw.ln­
aufschlag). so Ist auf Verfan nach Maßgabe des § 17 zu .rkennen. O.r V.rfall 
umfaßt auch die Rohstoffe, HIlfsstoffe, Halbfabrikate, Gerät. und Vorrichtun­
gen, bel Hinterziehung des Brtlnntwelnaufschlages auch die Branntw.lner· 
z.ugnl •••. 

vorgeschlagene Fassung 

A b gab e n hin t erz I e h u n g. 

133. 
(1) Der Abgabenhinterziehung macht .Ich schuldig, wer vorsitzlIch unter 

Verletzung einer abgabenrechtlichen Anzeige-, Offenlegungs· oder Wahrheit.· 
pflicht eine Abgabenverkürzung bewirkt. 

(2) Der Abgabenhinterziehung macht sich weiters schuldig, wer vorsitzlIch 

a) unter Verletzung der Verpflichtung zur Abgahe von dem § 21 d.s Um­
satzsteuergesetzes 1972 entsprechenden Voranmeldungen eine Verkür· 
zung von Vorau.zahlungen an Umsatzsteuer oder 

b) unter Verletzung der Verpflichtung zur Führung von dem § 76 des EIn­
kommenateuergesetzes 1972 entspr.chenden Lohnkont.n .Ine Verkür· 
zung von Lohnsteuer oder DIenstgeherbeitrAgen zum Ausgleichsfond. 
für FamllJenbelhllfen 

bewirkt und dies nicht nur für möglich, sondern für gewiß hilt. 

(3) Eine Abgabenverkürzung nach Aba. 1 oder 2 Ist bewirkt, 

a) wenn Abgaben, die bescheldmißig festzu.etzen sind. zu niedrig oder 
infolge Unkenntnis der Abgabenbehörde von der Entstehung des Ab­
gaben anspruches nicht Innerhalb eines Jahres ab dem Ende der ge­
setzlichen Erklärungsfrist (Anmeldefrist. Anzeigefrist) festgesetzt wur-

den. 
b) wenn Abgaben. die selbst zu berechnen sind. ganz oder teilweise nicht 

entrichtet (abgeführt) wurden. 

e) wenn AbgabengutschrIften, die bescheldmlBlg featzusetzen sind. zu Un­
recht oder zu hoch festgesetzt wurd.n, 

d) wenn Abgabengutschriften. die nicht besch.ldmlßlg festzus.tzen sind, 
zu Unrecht oder zu hoch geltend gemacht wurden. 

e) wenn eIne Abgabe zu Unrecht erstattet oder vergütet od.r eine außer­
gewöhnliche Belastung zu Unrecht abgegolten wurde, oder 

f) wenn auf eInen Abgabenanspruch zu Unrecht ganz oder tellwel.. v.'­
zichtet oder eine Abgabenschuldigkeit zu Unrecht ganz oder tellwels. 

nachgesehen wurd •. 

(4) Der AbgabenhinterzIehung macht sich ferner schuldIg. w.r yorsltzllch 
eine Abgabenverkürzung dadurch bewirkt. daB er Sachen. für dl. .Ine A&g. 
benbegünstigung gewährt wurde, zu einem anderan als Jenem Zweck verwen· 
det. der für die AbgabenbegünstIgung zur Bedingung gemacht war, und es 
unterlißt, dies dem Finanzamt vor der anderweitigen Verwendung anzuzeigen. 

(5) Die Abgabenhinterziehung wird mit einer Geldstrafe bis zum Zweit. 
ehen des Verkürzungsbetrages (der ungerechtfertigten AbgabengutschrIft) ge­
ahndet. Neben der Geldstrafe Ist nach Maßgabe des § 15 auf Frelheltsstr.~e 
bis zu einem Jahr zu erkennen. 

(6) Bet-lftt die Abgabenhinterziehung eine Verbrauchsteuer (Branntwein. 
aufschlag), so ist auf Verfall nach Maßgabe des § 17 zu erkennen. 

I 
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bisherige Fassung 

Ab,eb.nhehl.,." 

'17. 
(t) Der Abgabenhehlerel mIlCht eich 1ChufdIg, wer YOI'SItzIIch 
e) .... hche. hlnslc:httlch welcher ein 1c:IwnuggeI, .... V.rzeIhn ........ 

hung, .Ine VerlcOmmg von Verbreuchsteuem (~IIIg) 
oder YOII EI ....... oder AlI9nguhgaben .......... wurde, oder Er· 
zeugnis ..... BrMmtWeln, hIMtddIIch .......... soIc:hea FlMnner· 
gehen beg8ngen worden Ist, butt, zum "... nimmt oder ... t an 
sich bringt. verheimlicht oder ~ 

b) den Titer .Ines In IIt. a bezeichneten FlMnzvergeh .... nach der Tid .. 
MI unterstützt, eine Sache, hinsichtlich we~ da. FI...n ........ n 
begangen wurde, oder Erzeugnis .. aus Branntwein, hinsichtlich dessen 
das FInanzvergehen begangen worden Ist. zu verheimlichen oder zu 
". ............. 

(2) Die Abgabenhehlerel wird mit einer Geldstrafe bis zum ZweHechen des 
vertOnungsbetrages _ Verbr8uc:hllteutm (Brenntweinaufac:hlllg), oder an 
EIngangs- oder A .... n ................. idet, die ... eh .. het .. "n Sechen 
oder den Branntwein, der In den .erhehlten Intindlschen Brenntwelnernug. 
nI ..... entha.ten Ist, ... tW .......... n der Geldstrefe Wt nach MeIgebe des 
• t5 auf Frelheltutrah .... zu einem JMw zu .... ennen. Auf VerWI Ist nach 
Meßpbe des • 17 zu nennen; er umfaIt auch eh BrenntwelnerzeugnlsSlt. 

(3) Wer eine der Im Ab.. t bezeichneten Tiden fettrlls.1g begeht, Ist nur 
mit Geldstraf. bl. zum Einfachen des VerkOmmgabetrages (Abs. 2) zu be· 
stref .... 

(41 Auf die Geldstrafen nech den Abs. 2 und 3 Ist • 35 Abs. 4 zweiter Setz 
anzuwenden. 

(5) Die Abgabenhehlerei Ist euch dann strafbar. wenn die Person. die den 
Schmuggel,..dIe Verzollungsumgehung oder die VerkOrzutig .on verbrauch­
steuem (Branntwelnaufschlag) oder YOn Eingang. oder Ausgang.abgeben 
begangen hat. nicht bestraft werden kann. 

vorgeschlagene Fassung 

Ab, ...... h.hl.r ... 

'17. 
(t) Der Abgab.nhehlerel macht eich ...... , wer wcw.-ztld, 
a) .... Seche. hinsichtlich welcher .............. , eine Yerzollunpumge. 

hung ...... Verldirzung von V~ ~) 
oder WCHi EIngenge- oder Au ••• , ........................ , oder Er. 
zeagnIue - lrenntweln ....... J lIIdt ............... ~r· 
gehen begangen ....- Ist, buft. ................. oder SOlId an 
sich bringt, Wl'ftelmllcht oder ............ . 

b) ...., Titer ...... In ht .• bezeichne .... FInM ............... der Tid .. 
bei unterstOtzt. eine Sache. hinsichtlich welcher .. "'-ru ....... n 
begangen wurde, oder Erzeugnisse ... Bratmtweln, hinsichtlich dessen 
das Flnanrvergehen ..... ng.n word6tt Ist. zu y .. ,.......... oder zu 
verhandeln. 

(2) Die Abgabenhehlerel wird mit einer Geldstrafe bis _ ZweIfachen des 
V.rldlrzungsbetregu - V ............... ( ........... 11811. .., an 
EIngangs- oder Au ....... aII ............ t. .. .., .. .. ......... s.chen 
oder den Branntwein. der In den ......... 1nIIndIKt.a .enntwelnerzeug. 
........ enthalten Ist, ........... der G.ld.b'" ...... MelJpbe des 
115 auf Frelheltsatrat. ... IU einem JIihr zu ..trennen. ." ....... 1 Ist nec:h I 
MIIßgabe des f t7 zu nennen. ~ 

C>o 
(3) Wer eine der Im Abs. 1 bezeichneten Taten ..... Ianig begeht, Ist nur I 

mit Geldstrafe bis zum Einfachen des Verfc8nungebetng (A .... 21 zu be­
atrefen. 

(41 Auf die Geldstrefen nach den Abs. 2 und 3 Ist t 35 Aha. 4 zweiter Setz 
anzuwenden. 

(5) Die Abgabenhehlerei Ist auch ....... trefber, wenn .. Person, die den 
Schmuggel, die Verzoßungsumgehung oder die V .... IlrZIWIY YOI'I Verbnruch­
steuem (Branntwelmlufschlag) oder von Eingangs. oder Ausgengsabgaben 
begangen hat. nicht bestreft werden Iumn. 
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bisherige Fassung 

Str.fe bel Vorliegen er.chwerender Um.tlnde. 

I Ja. 

(1) Mit Geldstrafe bis zum Vlerfac:hen des aetrages. nach dem .Ich sonet 
die Strafdrohung richtet. lat zu lMtatrefen • 

• ) wer einen Schmuggel. eine Hinterziehung von Verlnuc:hateuem (Br8nnt. 
weinaufschlag) oder von Eingangs- oder A......,.aIIgaben oder eine 
Abgabenhehle,..1 nach 1 ~ Aha. 1 begeht. wobei .. 11m dar8uf ... 
kommt. sich durch eile wiederkehrende ..... hung eine fortlaufende EI ... 
nahme zu verschaffen (gewerbaml8lge Begehung); 

b) wer den Schmuggel .1. Mitglied einer Bande von mlndeate ... drei Per· 
sonen. die .Ich zum Schmuggeln verbunden Mben, unter Mltw!rInmg 
(§ 11) eines encIeren Bendmltgltecls begeht; 

c) wer einen Schmuggel begeht, .... dem er oder mit ........ Wissen ein 
ende,..r .. der Tat .... 11Igter eine W.ffe oder ein .... Mittel bei 
eich fUhrt. wobei .. Ihm ....... riommt ..... den ~ieland einer 
'erson zu Dberwlnden oder zu vemlndern. 

Daneben Ist nach Ma8gIibe des • 15 auf freiheitsstrafe bI. zu zwei Jahren 
zu erkennen. Außerdem sind eile BestImmungen der H 33. 35 und ~ Ober den 
Verf.n MlZUWenden; der Verfall umt.lt euch eile Bef6rderungsmlHei Im Sinne 
.... 117 Aha. 2 At. c Z. 4. 

(2) Die Strafdrohung gilt nur tor ...... 'gen BeteOlgien. deren Vorsatz die 
Im AM. 1 bezeichneten erschwerenden Umstlnde urnfeBt. 

vorgeschlagene Fassung 

Str.fe bel Vorlleq_n erechwerender Umetlnde. 

I" 
(1) Mit Geldstrafe bI. zum Vlerfac:hen .... Betrages. nach "'m .Ich sonst 

die Strafdrohung richtet, Iat zu bestrafen. 
.) wer einen Schmuggel, ..... HInterzIehung YOft Verbreue:hateuem (Braant. 

welnaufsc:hlag) oder von EIngangs- oder AuagImp......... oder eine 
Abgabenhehlerel nech 1 ~ AM. 1 begeht. wobei .. 11m ......., 8ft­

kommt •• Ich cIurc:h ...... rkehrende Begehung eine fortI.afen'" Ein­
nahme zu verschaffen (gewerhmIIIIge Begehung); 

b) wer den Schmuggel eis Mitglied einer ....... von mlndeat ... drei Per· 
eonen. die .Ich zum Schmuggeln ".,.,..... haben, unter ............ -
(§ 11) eine ......... a.ndmItgIIeda 1Iegeht; 

c) wer einen Schmuggel begeht. bei ...... er oder mit .. , ........... n ein 
Mtderer .. der Tat .... 1IIgter ..... Wliffe oder ein ....... MIttel bei 
-eich fUhrt. wobei e. Ihm darauf enhn .. ,1, damit den ~reland einer 
Person zu OberWInden oder zu ........... 

Daneben Ist nech Maßgabe .... , 15 ... freIheItaatnfe bis zu zwei Jahren 
zu erkennen. Außerdem .Ind die Bestimmungen der H 33. 35 und ~ aber den 
Verfall anzuwenden: "'r Verfall umt.lt euch eile Bef6rderungsmlttel Im Sinne 
.... §17Ab •. 2Ht.cZ.4., hei einer Hinterziehung von 

Verbrauchsteuern (ßranntweinaufschlag) auch die Ubrigen im 

S 17 Abs.2 1it.c angefUhrten Gegenstände. 

(2) Die Str.fdrohung gilt nur fOr ...... Igen Beteiligten. deren Vorsatz .. 
Im AM. 1 bezeichneten erschwerenden Umatlncle umf.t. 

~ 
~ 
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bisherige Fassung 

Hinterziehung von Einnehmen d •• Br.nntw.ln. 
monopol. od.r d •• S.lzmonopol •. 

• 42. 

(1) D.r Hlnt.rzlehung von Monopol.lnnahmen macht .Ich schuldig, w.r 
vorsItzlIch zu •• Inem oder .Ine •• nderen Vorteil 

.) bewirkt, daB Branntw.ln oder 88lz zu .Inem errnlBlgt.n V.rbuf.pr.i. 
ebgegeben oder, daB .Ine Er.tattung von Kaufgeld anertennt wird, 0b­
wohl die Vorau ... tzungen hl.fOr nicht vorflegen; 

b) zu .Inem .rmABlgten V.rkaufapr.l. liberl .... n.n Br.nntw.ln oder 
Oberl •••• ne. S.lz zu Zw.ck.n v.rw.ndet, fOr dl. nach den Monopol. 
vorschriften .In h6herer .1. dle •• r .rmiBIgte Verkaufsprel. vorge .. hen 
Ist; 

c) vergällten Branntw.ln od.r v.rgillte. S.lz v.rbotswldrlg einem V.r­
fahren unterzieht, durch welche. die Wirksamkeit des VergAllung.mlt. 
tel. beseitigt oder In einem .olchen M.B gemindert wird, daß dadurch 
die gewAhrte Prel.ermAßlgung Ihre Berechtigung verliert. 

(2) Die Hinterziehung von Monopol.lnnahm.n wird mit einer Geld.trat. 
bl. zum Zweifachen des Elnnahmenau.fane. geahndet, w.lcher der Monopol­
verwaltung durch dl. .trafbare Handlung erwach •• n I.t. D.neben I.t nach 
Maßgabe des § 15 auf Frelhelt •• traf. bl. zu einem Jahr ZU erkennen. Auf 
Verfall Ist nach Maßgabe des • 17 zu e!itennen; .r umfaBt auch Branntw.lner-
z.ugnl •• e. ' 

vorgeschlagene Fassung 

Hlnt.rziehung von Elnn.hm.n d •• Branntw.ln. 
monopol. od., d •• S.lzmonopol •. 

142. 

(1) Der Hlnterzl.hung von Monopoleinnahmen macht .Ich schuldig, w.r 
vorsItzlIch zu •• Inem oder .Ines .nderen Vorteil 

.) bewirkt, daß Branntw.ln oder S.lz zu einem errnlBlgt.n V.rkaufsprel. 
ebgegeben oder, daß eine Erstattung von Kaufgeld .n ... tennt wird, 0b­
wohl die Voraussetzungen hl.tor nicht vorflegen; 

b) zu .Inem .rrnI6lgten V.rk.ufsprel. liberl .... nen Br.nntweln oder 
Oberl .... ne. Salz zu Zwecken v.rwendet, fOr dl. n.ch den Monopol. 
vor.chrlften ein h6herer .1. dl ••• r errnlßlgt. Verkaufsprel. vorge .. hen 
Ist; 

c) vergällten Branntwein oder v.rgillte. Salz v.rbotswldrlg einem Ver. 
fahren unterzieht, durch welches die Wirksamkeit des VergAllunpmlt. 
tels beseitigt oder In einem solchen M.ß gemindert wird, daß dadurch 
die gewAhrte PrelsermAßlgung Ihre Berechtigung verliert. 

(2) Die Hinterziehung von Monopol.lnnahmen wird mit .Iner Geld.trat. 
bl. zum Zweifachen des Elnnahmen.u.f.lle. ge.hndet, welcher der Monopol. 
verwaltung durch die strafbare H.ndlung erwach.en Ist. D.neben I.t nach 
M.ßgabe des § 15 auf Freiheitsstrafe bl. zu einem Jahr zu .rkennen. Auf 
Verfall Ist nach Maßgabe des 117 zu erkennen. 

• 

k 
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bisherige Fassung 

Vor.ltzllche EIngriffe In dIe Rechte de. Branntwein· 
monopol., des Salzmonopols oder des Tabakmonopoh. 

144. 
(1) Des vorsitzlIchen EIngrIffe. In Monopolrechte macht sich schuldIg, wer 

zu seInem oder eines anderen Vorteil vorsItzlIch 
a) die In den Vorschriften über da. dann BranntweInmonopol der Monopol. 

verwaltung vorbehaltenen Rechte dadurch verletzt. 
u) daß er aus den den Monopolbrennereien vorbehaltenen Stoffen 

Branntwein herstellt, 
bb) daß er Branntwein reinigt. 
ce) daß er bewirkt. daß abHeferung.pfllchtiger Branntwein nicht oder 

nicht zur GAnze oder nicht rechtzeitig abgenommen wird. 
dd) daß er mit Branntwein handelt 
oder zum Schutze der Rechte des Branntweinmonopols nach den ein­
schiIgIgen Vor.chrlften bestehende Gebote und Verbote verletzt; 

b) die In den Vorschriften Ober das Salzmonopol oder du Tabekmonopol 
enthaltenen Verbote der Erzeugung. Herstellung. Gewinnung. Bearbel· 
tung, Verwendung. Verpflndung oder Veriu6erung von Monopolgegen· 
ständen oder de. Handels mit MonopolgegenstInden verletzt; hlevon 
ausgenommen I.t der Handel mit den von der Monopolverwaltung In 
den Verkehr gebrechten Tabekerzeugnl ... n; 

c) Monopolgegenstinde (§ 17 Abs. 4) einem monopolrechtlIchen Einfuhr·, 
Ausfuhr. oder Durchfuhrverbot zuwider ein-. au. oder durchfOhrt. 

(2) Der vorsltzllche Eingriff In .'taatllche Monopolrechte wird mit einer 
Geldstrafe bl. zum Einfachen der Bemessung.grundlage geahndet. Die Beme.· 

sungsgrundlage I.t zu errechnen: 
a) bel vorsltzllchen Eingriffen In des Branntweinmonopol nach dem h6ch­

.ten Verkauf.prel. für unverarbeiteten Branntwein. berechnet nach der 
Im Branntwein oder Im BranntweinerzeugnI. enthaltenen Welngel.t· 

menge, 
b) bei vor.ltzllchen EIngrIffen In du 'alzmonopol nach dem h6ch.ten In· 

landverschlelßprel. fOr Spel .... lz. 
c) bei vor.ltzllchen Eingriffen In des Tebekmonopol fOr Monopolgegen· 

.tlnde. für die ein IniandYer.chleIßprel. fe.tgesetzt '.t. nach dle.em, 
für andere Monopolgegenstände nach dem InlandYer.chleIßprel. der 
nach BeschaffenheIt und Quantlt am nlchsten kommenden Monopol. 
gegen.tlnde und, wenn ein solcher Vergleich nicht m6gllch Ist. nach 
dem gemeinen Wert. 

(3) Auf Verfall Ist nach Maßgabe des § 17 zu erkennen; er umfaßt auch 
die Rohstoffe, HIlfsstoffe, Halbfabrikate. Gerlte. Vorrichtungen und Brannt· 

welnerzeueml .... 

vorgeschlagene Fassung 

Vor.ltzllche Eingriffe In die Rechte des Branntwein· 
mon 0 pol s. d e. 5 a I z mon 0 pol s 0 der des Tab a k mon 0 pol s. 

144. 
(1) Des vorsätzlIchen EIngriffe. In Monopolrechte macht sich schuldig, wer 

zu seinem oder eine. anderen Vorteil vorsltzllch 

a) die In den Vorschriften über da. dann Branntweinmonopol der Monopol. 
verwaltung vorbehaltenen Rechte dadurch verletzt. 
aa) daß er aus den den Monopolbrennereien vorbehaltenen Stoffen 

BranntweIn her.tellt, 
bb) daß er Branntwein reinigt. 
ce) daß er bewirkt. daß abHefenmgspftlchtiger Branntwein nicht oder 

nicht zur Glnze oder nicht rechtzeitig abgenommen wird. 
dd) daß er mit Branntwein handelt 
oder zum Schutze der Rechte des Branntwelnrnonopol. nach den ein­
schiIgIgen Vor.chrlften bestehende Gebote und Verbote verletzt; 

b) dIe In den Vor.chrlften Ober das Salzmonopol oder du Tabekmonopol 
enthaltenen Verbote der Erzeugung. Herstellung, Gewinnung, Bearbel· 
tung. Verwendung, Verpflndung oder Veriu6erung von Monopolgegen­
.tänden oder des Handel. mit Monopolgegen.tlnden verletzt; hlevon 
au.genommen Ist der Handel mit den von der Monopolverwaltung In 
den Verkehr gebrachten Tabakerzeugnissen; 

c) Monopolgegenstände (§ 17 Abs. 4) einem monopolrechtlIchen Elnfuhr-. 
Ausfuhr. oder Durchfuhrverbot zuwider ein-. eu. oder durchfOhrt. 

(2) Der vorsätzliche Eingriff In stutllche Monopolrechte wird mit einer 
Geldstrafe bl. zum EInfachen der Bemessungsgrundlage geahndet. Die Beme.­
.ungsgrundlage Ist zu errechnen: 

e) bel vorsätzlichen Eingriffen In das Branntweinmonopol nach dem h6ch­
sten Verkaufspreis für unverarbeiteten Branntwein, berechnet nach der 
Im Branntwein oder Im Branntweinerzeugni. enthaltenen Welngel.t· 

menge. 
b) bei vorsItzlIchen EingrIffen In des Salzmonopol nach dem h6chsten In-

landverschlelßprels fOr Spel .... lz. 
c) bei vorsätzlichen EIngriffen In da. Tabekmonopol fOr Monopolgegen· 

.tinde, für die ein InlandYer.chleIßprel. festge.etzt Ist. nach die.em, 
für andere Monopolgegenstände nach dem Inlandver.chlelßprels der 
nach Beschaffenheit und Qualltlt am nlch.ten kommenden Monopol· 
gegenstinde und, wenn ein solcher Vergleich nicht rn&gllch I.t, nach 
dem gemeinen Wert. 

(3) Auf Verlall Ist nach Maßgabe de. § 17 zu erkennen. 

I 
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bisherige Fassung 

Mon 0 pol h e h le r e I. 

146. 
(1) Der Monopolhehlerel macht sich ac:huIcIIg. wer vordtzllch 

.) Monopolgegenstlnde (I 17 AM. .). hinsichtlich welcher Monopol"'" 
nahmen verkürzt wurden oder In Monopolrechte eingegriffe.. wurde. 
oder Erzeugnisse aus Brenntweln. der Gegenatllnd einer VerkOrzung 
von Monopoleinnahmen oder eine. Menopolelngrlffea _. butt. zum 
Pfand nimmt oder sonst an sich bringt. verheimlicht oder ........ 11. 

b) den Titer eines In IH .• bezeichneten Flnanzyergehe .. s MCh der Tat 
dabei unterstützt. eine Sache. hln.lchtllch welcher da. R ... gyergehen 
begangen wurde, oder Erzeugnis.. ... Brenntweln, hIneIchtIk:h .. 
sen das FInanzvergehen begangen worden Ist, 111 verbelml1chen oder 
zu verhandeln. 

(2) Die Monopolhehlerel wird mH einer Geldatrefe geahndet. und zwar 

.) bei Verkürzung von Monopoleinnahmen bis 111m Zweifachen des EIn­
nahmenausf.n .. (I .2 Aha. 2), 

b) bei einem MonopoleIngrIff bI. zum Einfachen dar Bemeuungagnmd­
lage (§ .. Aha. 2). 

Auf Verfall Ist nach Maßgabe d .. § 17 111 erkennen: .r umfaßt auch dIo 
Br.nfttwelnerzeugnl .... 

(3) Wer eine der Im Abs. 1 bezeichneten Taten f.hrlleslg begeht. I.t mit 
einer Geldstr.fe bis zum Einfachen des EInnahmenausfalles (I .2 Aha. 2) oder 
bis zur Hälfte der Bemessungsgrundlage (§ .. Aha. 2) zu bestrafen. 

(4) Die Monopolhehlerei Ist ohne Rücksicht darauf strafbar, ob die Ver· 
kürzung von Monopoleinnahmen oder der EIngriff In Monopolrechte geahnclet 
werden kann. 

vorgeschlagene Fassung 

MonopolhehlereI. 

1-. 
. (1) Der Monopolhehlerei macht sIc:h schuldig. wer vordtzllch 

a) Monopolgegenatlnde (f 17 AM. .). hinsichtlich welcher MonopoIeIn­
nahmen verkürzt wurden oder In Monopolrechte elngega Iff8ft wurde. 
oder Erzeugnisse aus Branntwein. der Gegenatllnd einer Verk8rzunt 
von Monopolelnnahman oder ..... MonopoIeIngrIff WIII'. butt. zum 
Pfand nimmt oder sonst an sich bringt. verheimlicht oder ........... 11. 

b) den Titer eines In Iit. • bezeI.:I..ten RMntVet'...... MCh der Tat 
dabei unterstützt, eine Sache, hinsichtlich welcher das R ... rnergehen 
begangen wurde, oder EneugnIue ... "'''!weln. hhl8lchtllch .. 
sen das Rnanzvergehen begangen worden Ist. 111 verheimlichen oder 
zu verhandeln. 

(2) Die Monopolhehlerel wird mit einer Geldstrafe geellIIdet, und zwar 

a) bei VerkDrzung von Mo .. opo ..... ..t.rnen bis zum Zwelfllchen .. EIn­
nahmenausfall .. (t a Aha. 2). 

b) bei einem Monopolelngrtff .... zum EInfachen dar Benteuungegrunc 
lage (I .. Aha. 2). 

Auf Verfall Ist nach Maßgabe des § 17 zu erkenner. 

(3) Wer eine der Im Aha. 1 bezeichneten Taten fahrllestg begeht. Ist mit 
einer Geldstrafe bis zum Einfachen des Elnnahmenausfall .. (§ .2 Aha. 2) oder 
bis zur Hälfte der Bemessungsgrundlage (§ .. Aha. 2) 111 bestrafen. 

(.) Die Monopolhehlerei Ist ohneRikblcht ...... atrsfber. ob die Ver· 
kürzung von Monopoleinnahmen oder der EIngrIff In Monopolrec:hte geahndet 
werden kann. 
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